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#ST# Bundesbeschluss
über

den Bau von Hallen und Reparaturwerkstätten für Motor-
fahrzeuge der Armee in Rothenburg/Luzern und Romont

(Vom 24. März 1949)

Die Bundesversammlung
der schweizerischen Eidgenossenschaft,

nach Einsicht in eine Botschaft des Bundesrates vom 19. Februar 1949*),

beschließet:

: Art. l

Der Bau von Hallen und Reparaturwerkstätten für Militärmotorfahr-
zeuge, mit einem Kostenaufwand von Fr. 19 702 000, wird bewilligt.

Der jährliche Kreditbedarf ist in die jeweiligen Voranschläge oder Nach-
träge einzustellen.

Art. 2

Der Bundesrat ist ermächtigt, an den vorgelegten Bauprojekten im Rahmen
des bewilligten Kredites diejenigen Änderungen vorzunehmen, die sich noch
als notwendig erweisen sollten.

:. Art. S

Dieser Beschluss tritt, als nicht allgemein verbindlicher Natur, sofort
in Kraft.

Der Bundesrat ist mit dem Vollzug beauftragt.

Also beschlossen vom Nationalrat,

Bern, den 28. März 1949.

Der Präsident: Escher
Der Protokollführer: Leimgruber

*) BBl 1949, I, 373.
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Also beschlossen vom Ständerat,

Bern, den 24. März 1949.
- Der Präsident: Wenk

Der Protokollführer: Ch. Oser

Der schweizerische Bundesrat beschliesst:

Veröffentlichung des vorstehenden Bundesbeschlusses im Bundesblatt.

Bern, den 24. März 1949.
Im Auftrag des Schweiz. Bundesrates,

Der Bundeskanzler:
Leimgruber

#ST# Bundesbeschluss
über die

Beschaffung von Flugzeugen

(Vom 24. März 1949)

Die Bundesversammlung
der schweizerischen Eidgenossenschaft ,

nach Einsicht in eine Botschaft des Bundesrates vom 15. Februar 1949*),

beschliesst:

Art. l

Dem Bundesrat werden Materialbeschaffungen in folgendem Umfange
bewilligt :

a. 100 Kampfflugzeuge, mit Ersatzteilen, durch teilweisen Lizenzbau in
der Schweiz,

b. Betriebszubehör und Ergänzung des Korpsmaterials der Fliegertruppe,
c. Munition für die vorgenannten Flugzeuge,

im Gesamtbeträge von 108 Millionen Franken.
*) BEI 1949, I, 313.

Bundesblatt, 101. Jahrg. Bd. I. 46
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